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Der institutione[[e Rahmen
lnstitutionelle und organisatorische Faktoren wirken sich maßgeblich auf die Effizienz und Glaubwürdigkeit
einer statistischen Stelte aus, die europäische Statistiken erstellt und verbreitet. Die Schlüsselwörter in
diesem Zusammenhang sind fachliche Unabhängigkeit, der Auftrag zur Datenerhebung, angemessene
Ressourcen, die Verpflichtung zur Quatität, statistische Geheimhaltung, Unparteilichkeit und Obiektivität.

['acl"r ti uhe ["J nab h ä n gigl<eit
Die fachliche Unabhängigkeit der statistischen Stellen
gegen über an d eren politischen, Regulierun gs- un d
Verwaltungsstellen sowie gegenüber den Akteuren des
privaten Sektors ist der Garant für die Glaubwürdigkeit
der europäischen Statistiken.

lndikatoren

o Es istgesetzlich festgelegt, dass die statistische Stelle amtliche Statistiken unabhängigvon polltischer und
anderer externer Elnflussnahme erstellen und verbreiten kann.

. Die Position des Leiters/der Leiterin der statistischen Stelte ist auf einer hierarischen Ebene angesledelt, die
so hoch ist, dass sie den Zugang zu hochrangigen politischen und Verwaltungsstellen gewährleistet. Der
Leiter/die Leiterin sollte die höchstmögtichen fachtichen Qualifikationen besitzen.

. Der Leiter/die Leiterin der statistischen Stelle und gegebenenfalls die Leiter/-innen der übrigen statistischen
Einrichtungen sind dafür verantwortlich, dass dle Erstellung und Verbreitung der europäischen Statistiken in
unabhängiger Weise erfolgt.

o Der Leiter/die Leiterin der statistischen Stetle und gegebenenfalls die Leiter/-innen der übrigen statistischen
Einrichtungen tragen die alleinige Verantwortung für die Festlegung der statistischen Methoden, Standards
und Verfahren sowie des lnhalts und des Zeitplans der statistischen Veröffentlichungen.

o Die statistischen Arbeitsprogramme werden veröffentlicht, und über den Stand derArbeiten wird regetmäßig
Bericht erstattet.

o Statistische Veröffentlichungen sind klar als solche erkennbar, und statistische Daten werden getrennt von
potitischen bzw. Grundsatzerklärungen veröffentlicht.

o Die statistische Stelle nimmtgegebenenfalls öffentlich zu statistischen Fragen Stetlung, auch zu Kritlkan
amtlichen Statistiken und zu deren Missbrauch.
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lndikatoren

o Der Auftrag zur Erhebung von Angaben für die Erstellung und Verbreitung amtlicher Statistiken ist gesetzlich
festgetegt.

. Das nationale Recht gestattet der statistischen Ste[[e die Verwendung von Verwaltungsunterlagen zu statistl
schen Zwecken.

o Die statistische Stelle kann die Beantwortung statistischer Erhebungen auf der Basis einer Rechtsvorschrift
vorschreiben.

j,l,, Angemessene Ressourcen
1,'r:. Die den statistischen Stelte n zur Verfügung stehenden
i.-::i Ressourcen müssen ausreichend sein, damit den Erfor-
,1lj dernissen der europäischen Statistiken entsprochen
§i:ifi werden kann.

lndikatoren

o Die vorhandenen personellen, finanziellen und DV-Ressourcen sind sowohl qualitativ ats auch quantitativ
ausreichend, um den leweitigen Erfordernissen der europäischen Statistiken zu entsprechen.

. Umfang, Gliederungstiefe und Kosten der europäischen Statistiken entsprechen dem Bedarf.
o Es gibtVerfahren, mit denen Forderungen nach neuen europäischen Statistiken anhand der Kosten dieser

Statistiken beurteilt und gerechtfertigt werden können.
. EsgibtVerfahren,mitdenenbeurteiltwerdenkann,obsämtticheeuropäischenStatistikenweiterhinbe-

nötigt werden, damit festgestellt werden kann, ob die Erstellung eines Teils von ihnen eingestetlt oder einge-
schränkt werden kann, damit Ressourcen frei werden.
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Auftrag zrr $' üatenerh eb ung
Die statistischen Stellen müssen einen eindeutigen
gesetzlichen Auftrag zur Erhebung von Angaben für die
Zwecke europäischer Statisti ken haben. Verwaltun gen,
Unternehmen und private Haushalte sowie die Öffent-
lichkeit im weiteren Sinne können gesetzlich dazu ver-
pftichtet werden, auf Ersuchen der statistischen Stellen,
für die Zwecke europäischer Statistiken den Zugriff auf
Daten zu gestatten oder Daten zu [iefern.
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Verpftichtu ng zur Qualität
Alle Mitglieder des ESS verpflichten sich, in Einklang
mit den in der Qualitätserklärung des Europäischen
Statistischen Systems festgelegten Grundsätzen zu
arbeiten und zusammenzuarbeiten.

lndikatoren

o DieProduktqualitätwirdregelmäßiganhanddervomESSfestgetegtenQualitätskriterienüberwacht.
. Es gibt Verfahren zur Überwachung der Quatität der Erhebung, Verarbeitung und Verbreitung von Statistiken.
. Es gibt Verfahren, mit denen Qualitätsüberlegungen, etwa der Frage der Kompromisse zwischen verschie-

denen Quatitätsaspekten, Rechnung getragen und die Planung bestehender und in naher Zukunft geplanter
Erhebun gen entsprechend ausgerichtet werden kann.

o Die Quatitätsleitlinien sind dokumentiert, und die Mitarbeiter sind gut ausgebildet. Die Leitlinien sind
schriftlich niedergelegt und werden der Öffenttichkeit bekannt gegeben.

o Die wichtigsten statistischen Produkte werden, gegebenenfalls unter Hinzuziehung externer Sachverständi-
ger, regelmäßig gründtich überprüft .

Statistische Geheim hattung
Den Datenschutzbelangen der Datenlieferanten (private
H aushalte, U ntern eh men, Verwaltun gen un d an dere
Auskunftgebende) muss unter allen Umständen Rech-
nung getragen und die Geheimhaltung ihrer Angaben
und deren ausschließliche Verwendung für statistische
Zwecke müssen unter allen Umständen gewährleistet
sein.

lndikatoren

o Die statistische Geheimhattung ist gesetzlich vorgeschrieben.
o Die Mitarbeiter der statistischen Stelle unterzeichnen bei ihrer Einstellung rechttich verbindtiche Geheimhal-

tungsverpflichtungen.
o Die vorsätzliche Verletzung des Statistikgeheimnisses wird mit erheblichen Strafen geahndet.
. Es werden Anweisungen und Leitlinien für die Wahrung des Statistikgeheimnisses bei der Erstellung und Ver-

breitung von Statistiken herausgegeben. Diese Leitlinien werden schrifttich niedergelegt und der Öffentlich-
keit bekannt gegeben.

o Es wurden physische und technische Vorkehrungen zum Schutz der Sicherheit und lntegrität statistischer
Datenban ken getroffen.

o Für externe Nutzer, die aufstatistische Mikrodaten zu Forschungszwecken zugreifen möchten, gelten strenge
Vorschriften.
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GRU N DSATZ U n parteitich l<eit und Obiel<tivität
Die statistischen Stellen müssen die europäischen
Statistiken unter Wahrung der wissenschaftlichen Un-
abhängigkeit und in objektiver, professioneller und
transparenter Weise verbreiten, wobei atle Nutzer
gleich zu behandeln sind.

lndikatoren

o Die Statistiken werden auf einervon statistischen Übertegungen getragenen objektiven Grundlage erstetlt.
o Die Wahl der Quetlen und der statistischen Verfahren erfolgt aufgrund von statistischen Überlegungen.
o Werden in veröffentlichten Statistiken Fehler festgestellt, so werden sie baldmöglichst berichtigt, und die

Öffenttichkeit wird davon in Kenntnis gesetzt.
. Über dievon der statistischen Stelle angewandten Methoden und Verfahren liegen öffentlich zugängliche

lnformationen vor.
o Das Datum und derZeitpunkt, zu dem statistische Daten veröffentlicht werden, werden vorab mitgeteilt.
o Alle Nutzer haben gleichzeitig gteichberechtigten Zugang zu statistischen Daten, und der bevorrechtigte

Vorabzugang externer Nutzer wird beschränkt, kontrolliert und öffentlich bekannt gegeben. Falls Daten
unberechtigterweise an die Öffentlichkeit gelangen, soltten die Modalitäten derVorabfreigabe so
überarbeitet werden, dass die Unparteilichkeit gewährleistet ist.

o Die Veröffenttichung statistischer Daten und entsprechende Erklärungen auf Pressekonferenzen erfolgen
objektiv und un parteilich.

Die statistischen Prozesse
Bei der Organisation, Erhebung, Verarbeitung und Verbreitung amtlicher Statistiken müssen die statistischen
Stetlen internationalen Standards, Leitlinien und vorbildlichen Lösungen uneingeschränkt Rechnungtragen.
Wenn die statistischen Stellen für ihr solides Management und ihre Effizienz bekannt sind, kommt dies der
Glaubwürdigkeit der Statistiken zugute. Die Schlüsselwörter in diesem Zusammenhang sind eine solide
Methodik, geeignete statistische Verfahren, die Vermeidung einer übermäßigen Belastung der Auskunftge-
benden und Wirtschaftlichkeit.

GRU N DSATZ Eine solide Methodil(
Qualitativ hochwertige Statistiken müssen auf einer
sotiden Methodik basieren. Dies erfordert geeignete
lnstrumente und Verfahren sowie ein entsprechendes
Know-how.
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lndikatoren

. Dervon der statistischen Stelle venrrrendete atlgemeine methodische Rahmen trägt europäischen und ande-
ren internationalen Standards, Leittinien und vorbildtichen Lösungen Rechnung.

. Es gibtVerfahren, die gewährleisten, dass Standardkonzepte, -definitionen und -klassifikationen in der
gesamten statistischen Stetle einheitlich verwendet werden.

. Zur Gewährleistung einer hohen Quatität werden das Unternehmensregister und die Auswahlgrundlage für
Bevölkerungserhebungen regelmäßig evaluiert und erforderlichenfalls angepasst.

o Zwischen den nationaten und den europäischen Klassifikationen und Sektorzuordnungssystemen besteht
eine enge Übereinstimmung.

. Es werden Absolventen der einschlägigen Studiengänge eingestetlt.

. Die Mitarbeiter nehmen an einschlägigen internationalen Fortbildungskursen und Konferenzen teiI und
unterhalten auf internationaler Ebene Kontakte zu anderen Statistikern, um von den Besten zu lernen und ihr
Know-how zu erweitern.

r ZurVerbesserungderMethodikwerdenMaßnahmenzurZusammenarbeitmitderWissenschaftdurchge-
führt, und es finden externe Überprüfungen statt, mit denen die Qualität und Wirksamkeit der angewandten
Methoden beurteilt und, sofern möglich, bessere lnstrumente gefördertwerden.

Geeignete statistische Verfah ren
Qualitativ hochwertige Statistiken mtissen auf der
Anwendung geeigneter statistischer Verfahren - von
Erhebung bis zurValidierung der Daten - basieren.

lndikatoren

. Falls europäische Statistiken auf Venaraltungsdaten basieren, müssen die für administrative Zwecke verwen-
deten Definitionen und Konzepte den für statistische Zwecke benötigten Definitionen und Konzepten relativ
nahe kommen.

o Die Fragebogen für statistische Erhebungen werden vor der Erhebung der Daten systematisch erprobt.
. Die Erhebungspläne sowie die Stichprobenziehung und -gewichtung basieren auf soliden Grundlagen und

werden regetmäßig überprüft und erforderlichenfalls überarbeitet oder aktuatisiert.
o Die Feldarbeit sowie die Eingabe und Kodierung der Daten werden regelmäßig kontrotliert und erforder-

lichenfalls angepasst.
o Für das Editleren und die lmputation werden geeignete DV-Systeme eingesetzt, dle regelmäßig überprüft und

erfo rd erli ch enfa lls überarbeitet oder a ktualisiert werden.
. Überarbeitungen erfolgen nach standardisierten, gut eingeführten und transparenten Verfahren.

5Statistisches Bundesamt, Europäische Statistiken Verhaltenskodex, 2008
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G RU N DSATZ Vermeidung einer übermäßigen
Belastun g der Auskunftgebenden
Der Beantwortungsaufwand sollte im Verhältnis zum
Bedarf der Nutzer stehen und für die Auskunftgebenden
keine übermäßige Belastung bedeuten. Die statistische
Stelle überwacht den Beantwortungsaufwand und legt
Ziele für seine schrittweise Verringerung fest.

lndikatoren

. Die Anforderungen von Angaben für europäische Statistiken werden in Bezug auf Umfang und Gliede-
rungstiefe auf das absotut erforderliche Maß begrenzt.

o Mit Hitfe von entsprechenden Stichprobenverfahren wird der Beantwortungsauharand so gleichmäßig wie
möglich auf die Erhebungspopulationen verteilt.

o DievondenUnternehmenvertangtenAngabenkönnensoweitwiemöglichdirektausderenBuchführungs-
unterlagen entnommen werden, und im lnteresse der leichteren Übermlttlung dieserAngaben werden so
weit als mögtich elektronische Hilfsmittel eingesetzt.

o Falls genaue Angaben nicht leicht zu beschaffen sind, werden die besten Schätzungen und Approximationen
akzeptiert.

o Damit doppelte Datenanforderungen vermieden werden, werden so weit als möglich administrative Daten-
quellen venryendet.

. DamitnichtzuvieleErhebungendurchgeführtwerden,erfolgtinnerhalbderstatistischenStellengenerell
eine gemeinsame Daten nutzung.

G RU N DSATZ Wirtschaftlich keit
Die Ressourcen müssen wirtschaftlich eingesetzt
werden.

lndikatoren

. Zur Überwachung der Art und Weise, wie die Ressourcen von der statistischen Stelle eingesetzt werden,
werden interne und unabhängige externe Maßnahmen durchgeführt.

o Routinemäßige Büroarbeiten (etwa die Datenerfassung, -kodierung und -validierung) werden so weit als
möglich automatisiert.

r Das Produktivitätspotenzial der lnformatlons- und Kommunikationstechnologie wird bei der Datenerhebung,
-verarbeitung und -verbreitung so weit als möglich ausgeschöpft.

. Zur Vergrößerung des statistischen Potenzials von Venvaltungsunterlagen und zur Vermeidung von kostspie-
ligen d i rekten Erhebungen werden p roaktive Anstre ngun gen unternom men.
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Die statistischen Prr:dul<te
Die vorhandenen Statistiken müssen dem Nutzerbedarf entsprechen. Die Statistiken stehen in Einktang
mit europäischen Qualitätsstandards und decken den Bedarfder europäischen lnstitutionen, Regierungen,
Forschungseinrichtungen und Unternehmen sowie der Öffenttichkeit im Attgemeinen. Die Schtüsselwörter in
diesem Zusammenhang sind Relevanz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit, Aktualität, Kohärenz, Vergteichbar-
keit zwischen Regionen und Ländern sowie [eichte Zugängtichkeit für die Nutzer.

t Re leva n z
Die europäischen Statistiken müssen dem Nutzerbedarf
entsprechen.

Genauigl<eit und Zuver[ässigl<eit
Die europäischen Statistiken müssen die Realität genau
und zuvertässig widerspiegeln.

lndikatoren

. Es gibt Verfahren zur Konsultation der Nutzer, zur Übenrtrachung der Relevanz der vorhandenen Statistiken
und des Ausmaßes, in dem sie den Nutzerbedarf tatsächlich decken, sowie zur Beschaffung von lnformati-
onen über den neu entstehenden Bedarf und die neu entstehenden Prioritäten der Nutzer.

o Das Arbeitsprogramm spiegelt den vorrangigen Bedarf wider und ermöglicht seine Deckung.
. Es finden regetmäßig Erhebungen über den Nutzerbedarf statt.

GRUiI

lndikatoren

. Die Basisdaten, die vorläufigen Ergebnisse und die statistischen Produkte werden evaluiert und validiert.
o Stichproben- und Nicht-Stichprobenfehlerwerden gemessen und systematisch in Einklang mit den vom ESS

festgelegten Qualitätskriterien do kumentiert.
. Revisionenwerdenregelmäßiganalysiert,unddieErgebnissedieserAnalysengehenindieinternen

statistischen Prozesse ein.

7Statistisches Bundesamt, Europäische Statistiken Verhaltenskodex, 2008



G RU N DSATZ Al<tuatität und Pün l<tlich keit
Die europäischen Statistiken müssen aktuell sein und
pün kttich verbreitet werden.

lndikatoren

o Was die Aktuatität betrift, so werden die höchsten europäischen und internationalen Verbreitungsstandards
erfüttt.

r Für die Veröffentlichung der europäischen Statistiken wird ein täglicher Standardzeitpunkt festgetegt.
o Die Periodizität der europäischen Statistiken trägt dem Nutzerbedarf weitestmöglich Rechnung.
o Jede Abweichung vom Veröffentlichungskalender wird vorab bekannt gegeben und erläutert, und es wird ein

n euer Veröffentlich un gszeitpun kt festgesetzt.
o Vorläufige Ergebnisse von akzeptabler Gesamtqualität können verbreitet werden, wenn dies für sinnvot[

erachtet wird.

G RU N DSATZ Kohären z und Vergleich barl<eit
Die europäischen Statistiken sollten untereinander und
im Zeitablauf konsistent und zwischen Regionen und
Ländern vergleichbar sein; es soltte möglich sein, mit-
einander zusammenhängende Daten aus unterschied-
lichen Quellen zu kombinieren und zusammen zu ver-
wenden.

lndikatoren

o Die Statistiken sind untereinander kohärent und konsistent (das bedeutet z. 8., dass die rechnerischen und
buchungstechnischen ldentitätsbeziehungen gewahrt bteiben).

. Die Statistiken sind über einen vertretbaren Zeitraum betrachtet kohärent oder miteinander in Einklang zu
bringen.

o Die Erstellung der Statistiken erfolgt auf der Grundlage von einheitlichen Standards in Bezug auf den
Geltungsbereich, die Definitionen, die Einheiten und die Klassifikationen, die für die verschiedenen
Erhebungen und Quellen gelten.

o Die Statistiken aus den verschiedenen Erhebungen und Quetlen werden verglichen und miteinander in
Einklang gebracht.

. Die Vergleichbarkeit der Daten verschiedener Länder wird durch regelmäßige Kontakte zwischen dem
Europäischen Statistischen System und den anderen statistischen Systemen gewährleistet; Methodikstudien
werden in engerZusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und Eurostat durchgeführt.

I Statistisches Bundesamt, Europäische Statistiken Verhaltenskodex, 2008
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G RU N DSATZ Zugän gtich l<eit un d Ktarh eit
Die europäischen Statistiken sollten klar und verständ'
lich präsentiert und in geeigneter und benutzerfreund'
licher Weise verbreitet werden und zusammen mit ein'
schlägigen Metadaten und Erläuterungen, entspre-
chend dem Grundsatz der Unparteilichkeit, verfügbar
und zugänglich sein.

lndikatoren

. Die Statistiken werden in einerWeise präsentiert, die die zutreffende lnterpretation und aussagekräftige
Vergleich e erleichtert.

o Die Verbreitung erfolgt mit Hitfe moderner lnformations- und Kommunikationstechnotogie sowie gegebenen-
fatls d u rch tradition elle gedruckte Veröffentlich un gen.

. Maßgeschneiderte Analysen werden, wenn dies mögtich ist, bereitgestetlt und veröffentllcht.

. Der Zugang zu Mikrodaten kann zu Forschungszwecken gestattet werden. Für ihn getten strenge Vorschriften.

o Die Metadaten sind in Einklang mit standardisierten Metadaten-Systemen dokumentiert.
o Die Nutzer werden forttaufend über die Methodik der statistlschen Prozesse und die Quatität der

statistischen Produkte, gemessen an den vom ESS festgetegten Qualitätskriterien, informiert.

9Statlstisches Bundesamt, Europäische Statistiken Verhaltenskodex, 2008
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Definitionen:
Für die Zwecke dieses Verhaltenskodex
gelten folgende Begriffsbestim mungen:
Europäische Statistiken sind Gemeinschafts-
statistiken gemäß derVerordnung (86)
Nr-322197 des Ratesvom 17. Februar 7997
über die Gemeinschaftsstatistiken, die in
Einklang mit Artiket 285 Absatz 2 EG-Vertrag
vcn den nationalen statistischen Stetlen und
der gemeinschaftlichen statistischen Stelle
(Eurostat) erstellt und verbreltet werden.
Die statistischen Stellen sind auf nationaler
Ebene das nationale statistische Amt sowie

die anderen für die Erstellung und
Verbreitung iler europäischen Statistiken
zuständigen statistischen Einrichtungen;
äuf Genieinschaftsebene ist die statistische
Stette Eurostat.
Das Eurapäische Statistische System (ESS)
ist die Partnerschaft, die aus Eurostat, den
*ationalen statistischen Amtem und den
anderen nationaten statistischen Einrichtun-
gen, die in den einzelnen Mitgliedstaaten
flir die Ersteltung und Verbreitung der euro-
päischen Statistiken zuständig sind, besteht.
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